Das Bewertungssystematik des neuen Begutachtungsassessment  Anlagenband vom 25.März 2008

Es wird begrüßt, dass sich Pflege mit den derzeitigen Bestrebungen den Pflegebedürftigkeitsbegriff an die heutigen Bedürfnisse der Versicherten anzupassen beschäftigt. Hier wird ein kleiner Überblick zu der Bewertungssystematik des neuen Begutachtungsassessment aus der Studie im Rahmen des Modellprogramms nach § 8 Abs. 3 SGB XII im Auftrag der Spitzenverbände der Pflegekassen gegeben und zum Schluss kritische Anmerkungen gespendet. Im Mittelpunkt stehen nach Meinung der Autoren die Aktivitäten und Lebensbereiche, die in der Regel für jeden Menschen relevant sind. Beurteilt wird nach einer vierstufigen Skala mit verschiedenen Merkmalausprägungen.

Nach der vierstufigen Skala (nicht in sich logisch und nachvollziehbar)

0 – selbständig

1 überwiegend selbständig

2 überwiegend unselbständig

3 unselbständig

betroffen sind die Module

· 1. Mobilität

· 4.1. Selbstversorgung

· 6. Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte

· 8. Haushaltsführung

Nach der 4 Stufigen Skala ( nachvollziehbar)

0 – vorhanden/unbeeinträchtigt

1 – größtenteils vorhanden

2 – in geringem Maße vorhanden

3 – nicht vorhanden 

betroffenes Modul ist

· 2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 

Nach der 4 Stufigen Skala ( nachvollziehbar)

0 – nie

1 – selten, d.h. maximal 1x wöchentlich

2 häufig, d.h. zweimal oder mehrmals wöchentlich, aber nicht täglich

3 – täglich 

betroffenes Modul ist

· 3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen

Das Modul 5 „Umgang mit krankheits-/therapiebedingten Anforderung und Belastung 

Das Modul 5  „Umgang mit krankheits-/therapiebedingten Anforderung und Belastung  ist  nicht im Bewertungssystem integriert. Gemäß BRi 2006 hat man sich bemüht gerade die krankheitsspezifischen Massnahmen in die Feststellung der Pflegebedürftigkeit mit aufzunehmen, zumal sonst in der stationären Pflege die Behandlungspflege zum Nulltarif erbracht werden muss. Deshalb verwundert es, dass von unabhängiger Stelle (Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) dafür noch kein gepunktetes Bewertungssystem entwickelt wurde.

Nach der 4 Stufigen Skala  bewertet: 

· Teilnahme selbständig möglich

· Nicht selbständig, zur Teilnahme ist unterstützende Begleitung erforderlich

· Teilnahme ist auch mit unterstützender Begleitung nicht möglich

· Aktivität kommt nicht vor

betroffenes Modul ist

· 7. Außerhäusliche Aktivitäten 

Es sind vier Einstufungskriterien festgeschrieben, sie werden aber nicht von 0-3 gepunktet, so daß davon auszugehen ist, dass dieses Modul 7 „Außerhäusliche Aktivitäten“ auch nicht in die Beurteilung einfließen wird.

Präventionsbedarf

· 0 Risiko besteht nicht bzw. ist noch nicht aufgetreten

· 1 Risiko besteht

· 2 Risiko besteht und erfordert umgehende Maßnahmen

Warum allerdings erst bei Nummer 2 umgehende Massnahmen erforderlich sind ist nicht nachvollziehbar.

Anmerkungen: Die Autoren spezifizieren Ihre Einstufungskriterien. Es fällt auf: Selbständig ist der Versicherte dann, wenn er keine personelle Hilfe benötigt. Ein großer Wortbruch –Definitionsbruch, Denkfehler erfolgt dann, wenn überwiegend selbständig dann doch die personelle Hilfe erfordert durch motivierende Aufforderung, Impulsgebung, Richten, Zurechtlegen von Gegenständen oder  punktueller Übernahme von Teilhandlungen der Aktivität. Im Einzelnen folgend von den Autoren spezifiert:

Unmittelbares Zurechtlegen/Richten von Gegenständen meint die Vorbereitung einer

Aktivität durch Bereitstellung sächlicher Hilfen, damit die Person die Aktivität dann selbständig durchführen kann. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Umgebung des Antragstellers so eingerichtet wird, dass die Person so weit wie möglich selbständig an alle notwendigen Utensilien herankommt und diese nicht jedes Mal angereicht werden müssen. Wenn dies aber nicht ausreicht (z.B. die Seife nicht von der Ablage am Waschbecken genommen werden kann, sondern direkt in die Hand gegeben werden muss), führt diese Beeinträchtigung zur Bewertung überwiegend selbständig.

Impulsgebung/Aufforderung bedeutet, dass die Pflegeperson (ggf. auch mehrfach) einen Anstoß geben muss, damit der Betroffene die jeweilige Tätigkeit allein durchführt.  Auch wenn nur einzelne Handreichungen erforderlich sind, ist die Person als überwiegend

selbständig zu beurteilen (punktueller Hilfebedarf, der lediglich an einzelnen Stellen

des Handlungsablaufs auftritt).

Einzelne Hinweise zur Abfolge der Einzelschritte meint, dass zwischenzeitlich immer

wieder ein Anstoß gegeben werden muss, dann aber Teilverrichtungen selbst ausgeführt

werden können.

Unterstützung bei der Entscheidungsfindung bedeutet, dass z.B. verschiedene Optionen zur Auswahl angeboten werden, die Person danach aber selbständig handelt.

Partielle Beaufsichtigung und Kontrolle meint die Überprüfung, ob die Abfolge einer

Handlung eingehalten wird (ggf. unter Hinleitung zu weiteren Teilschritten oder Aufforderung zur Vervollständigung) sowie die Kontrolle der korrekten und sicheren Durchführung. Hierzu gehört auch die Überprüfung, ob Absprachen eingehalten werden. Auch wenn eine Person eine Aktivität ausführen kann, aber aus nachvollziehbaren Sicherheitsgründen die Anwesenheit einer anderen Person benötigt, trifft die Bewertung „überwiegend selbständig“ zu.
Die  Differenz von gering/mäßig (überwiegend selbständig)  zu  einem geringen Anteil selbständig die Pflege durchzuführen (überwiegend unselbständig) ginge dann zu Lasten des Punktes 1. 

Dies ist nicht vertretbar. 

z.B. Die teilweise Übernahme der Aktivität ginge bis zur Grenze der nur noch geringen Selbständigkeit  und würde  nach dieser Bewertung dem Punktwert Gering/mäßig zugeordnet und ausserdem wird dann noch behauptet der Antragsteller sei überwiegend selbständig.

Desweiteren ist darauf aufmerksam zu machen wie unscharf und ungenau schon damals die Erläuterungen zum „Grad der Einschränkungen von Fähigkeiten des Antragstellers“ gemäß  BR 2001 auf Seite 24-30, entwickelt wurden. Ich befürchte eher, dass diese detaillierten Vorgaben der Module wieder einengen und viele andere Situationen unberücksichtigt bleiben. 

Noch ist nicht bekannt wie der Gesetzgeber den Pflegebedürftigkeitsbegriff festlegen wird und wieviel der 7 Module er finanzieren kann. Die Expertengruppe sollte wirklich über den Bergriff „selbständig“ nachdenken. Den unterstützende Leistungen unterschiedlich in Art und Dauer bedürfen einer Pflegeperson und somit ist der Versicherte nicht mehr selbständig.
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